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8. Herbert Meyer hat meine Auffassung vorgetragen , aber als

unmöglich abgelehnt , ohne mein Wissensargument zu erwähnen .

Meyer selbst sieht 37) in dem hantgemal aller drei Stellen die Be¬

zeichnung einer Gerichts - und Geschlechtssäule , die noch andere

Bennenungen trage . Das hantgemal begegnet uns als Malbaum ,
als Gerichtswahrzeichen , als Staffelstein , als Säule auf der Stufen¬

pyramide . Diese Säule bilde einen Bestandteil des Edelhofs und die

Glieder des gerichtbesitzenden Geschlechts , die Schöffenbaren ,
ziehen sich durch Eid auf dieses Wahrzeichen ihrer Freiheit und

Abkunft . Diese Gerichts - und Geschlechtssäule , die unter hantgemal
gemeint ist , steht auf der Gerichtsstätte des Geschlechtsgerichts .
In der Forumsstelle sei unter dem Gerichte , in dem das hantgemal
liegt, nicht ein Gerichtsbezirk gemeint , sondern der „Gerichtsring “

,
innerhalb dessen die Gerichts - und Geschlechtssäule errichtet ist und

allerdings nicht „liegt “
, sondern „steht “ 37a) .

Diese Meinung wird nicht durch den Inhalt der besprochenen
Hantgemalstellen , sondern durch die beiden zusammenhängenden
Ansichten , die Schwurtheorie der Worterklärung und die Gerichts¬

theorie , begründet .

b) Die Worterklärung 3®) (Schwurtheorie ) .

§ 25.

1. Bei zusammengesetzten Worten ist der zweite Wortteil das

Grundwort , es enthält den Oberbegriff , der den Gegenstand der

Zusammensetzung einschließt . Der erste Wortteil ist die Deter¬

minante, welche der Unterfall heraushebt , von anderen Vorstellun¬

gen , die unter den Oberbegriff fallen , unterscheidet .

37) S . 39 ff ., S . 41 ff ., S. 48 oben .
37a) Auch der Deutung „Gericht “ = „Gerichtsring “ kann ich nicht zustim¬

men. Der Gesamtinhalt der Stelle ergibt die Vorstellung eines Gerichts¬
bezirks , in dem man wohnen und in dem auch ein Landgut liegen kann .

38) Die bisher versuchten Worterklärungen lassen sich in drei Gruppen
ordnen : Wir haben einmal „Zeichentheorien “

, die mal (Zeichen) zugrunde
legen (Homeyer , E . Mayer , Sohin , Herbert Meyer ) . Sie sind aus den in

1 26 dargelegten Gründen abzulehnen . Wir haben ferner Versuche , hand

durch and zu ersetzen (Andtheorien , van Helten , Fr . Kaufmann ) . Vgl.

über diese Ansichten § 31 n . 4 ff . Die dritte Gruppe versucht eine Ver¬

bindung von hand und mahal (Mahaltheorien ) (Schönhoff , Heusler , S . Kel-

kr ) . Diese Versuche werden in § 33 besprochen werden .
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Bei dem zweiten Bestandteile unseres Problemworts sind stets
zwei verschiedene Wortstämme in Erwägung gezogen worden:

a ) Der eine Wortstamm ist das ursprünglich zweisilbige mahal,
Gericht , Versammlung , concio, das latinisiert als mallum in den
Quellen der fränkischen Zeit eine so große Rolle spielt und noch
beute in Mablstätte , Gemahl usw . erhalten ist . b ) Der zweite Wort¬
stamm ist das einsilbige mal , Flecken , Zeichen, Nota , das heute
sowohl als simplex , das Mal , wie den Zusammensetzungen Denk¬
mal , Wundmal usw . vorkommt . Die Verschiedenheit der beiden
Wortstämme ist heute allgemein anerkannt 39) .

2 . Die Übersicht über die überlieferten Wortformen ergibt nun,
daß wir es in dem zweiten Teile unseres Problemworts mit dem
zweisilbigen Stamme mahal zu tun haben und nicht mit dem ein¬
silbigen Wortstamme mal , Zeichen. Die beiden Silben von mahal
konnten zusammengezogen werden und sind später zusammen¬
gezogen worden . Aus mahal ist auch ein Wort : mal entstanden.
Aber der einsilbige Stamm mal konnte nicht zweisilbig werden .
Auch das zwischen den Silben stehende h ist Niederschlag eines
hörbaren Lauts und nicht etwa ein Dehnungszeichen . Diese Ur¬
sprünglichkeit von mahal ist zunächst für Sachsen völlig sicher .
Der Heliand überliefert , wie oben mitgeteilt , das zweisilbige Wort.
Es ist völlig unbestritten , daß er auch an anderen Stellen die beiden
Worte unterscheidet . Wir finden immer die Form mahal , wenn der
Zusammenhang die Bedeutung Versammlung ergibt und anderer¬
seits finden wir das einsilbige mal , wenn sie sachliche Bedeutung
„Zeichen “ ist . Es wird nun allgemein und mit Recht als selbstver¬
ständlich angenommen , daß das Wort hantgemal des Sachsenspie¬
gels dasselbe Wort ist wie im Heliand , also eine jüngere Zusammen¬
ziehung vorliegt . Deshalb ist zunächst für das sächsische Gebiet
als Grundwort mahal einzustellen .

Die Beobachtung der bayrischen Stellen ergibt eine Bestätigung,
und zwar wie mir scheint , eine sehr überzeugende . Diejenigen
Fundstellen , in denen das Wort nach seiner Bedeutung dem
sächsischen Worte verwandt ist 40) , zeigen alle eine zweisilbige

39) Vgl . Sievers , Indogermanische Forschungen , 1894 S . 336 , Alois Mei¬
ster , Ardi . f . Kulturgesch . Bd . 4 (1906) S . 393 , F . Kauffmann , Aus dem
Wortschätze der Rechtsgeschichte , Ztschr . f . deutsche Phil . 1916 S . 182 fl

40) Zweisilbige Formen zeigen zunächst die drei Salzburger Vorbehalts¬
stellen aus den Jahren 925 , 927 , 935 (hantkirnahili , hantigimali , hantkima-
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Form , so daß auch das bayrische Wort aus mahal entstanden sein

muß . Dagegen ist bei dem süddeutschen Worte mit dem einsilbigen

mal die Bedeutung eine andere zu dem Grundworte mal (Zeichen)

passende. Die salischen Extravaganten gebrauchen mallum . Aber

das doppelte 1, sowie der Zusammenhang schließen jeden Zweifel

daran aus , daß auch dieses Wort mit der Bedeutung Gericht auf

mahal zurückgeht 41) . Aus diesen Beobachtungen ergibt sich m . E .

die Notwendigkeit , bei der Erklärung des Grundworts von der

zweisilbigen Form und einer früheren Bedeutung , Gericht , Ver¬

sammlung usw . auszugehen , dagegen die Zusammensetzungen mit

dem einsilbigen mal aus der Untersuchung auszuschalten 41 a) .

3. Herbert Meyer erkennt das Bestehen der beiden Worte an und

ebenso den Ursprung der zweisilbigen Form . Aber er hat sich doch

dazu entschlossen , unser Problemwort in allen seinen Formen aus

der Zusammensetzung von hand (manus ) mit dem Grundworte

mal (Zeichen) abzuleiten und auch dazu , gelegentlich von „einem “

Worte zu sprechen 42) .
In seinem Gedankengange lassen sich m . E . folgende Glieder

untersdieiden :
I . Das erste Glied ist die Annahme einer vollständigen Verschmel¬

zung der beiden Worte . Meyer meint die Scheidung sei nicht durch¬

zuführen : „In Wahrheit ist in dem Wort , das auf gotisch ,mapal

zurückgeht und die Grundbedeutung Gerichtsverhandlung , feier¬

liche Rede ’ hat , schon in althochdeutscher und altsächsischer Zeit

aus ,mahal “
,mal “ geworden , und die beiden nunmehr gleichlauten¬

den Wörter ,mäl ‘ und ,mäl “ sind völlig miteinander verquickt

hili) . Aus dem 12 . Jahrhundert haben wir in der Genesisstelle hand -

gemahele , und in dem Codex Falkensteinensis ebenfalls hantgemahele .

Dem 13 . Jahrhundert gehört die Schergenstelle an (pro hantgimaehil ) . Die

Form verblaßt allmählich in den viel jüngeren Flurbezeichnungen (handt -

gemehel 1413, Handtgemähl 1608 , Handmahlwald ?) . Vgl . unten § 31 .
41) Vgl . unten § 31 a . E .
41a) Die Voraussetzung ist gegeben bei der Glosse Keronis (Anm . 42) , bei

der Parcivalstelle (Hantgemal S . 44) , bei der Stelle der Kaiserdironik (Meyer
S- 31 ) und bei den von Meyer S . 13 ff . angeführten Stellen .

42) Er findet S . 16 das frühste Vorkommen des Wortes überhaupt in

der Glossa Keronis ; Elias Steinmeyer und Eduard Sievers , Die althoch¬

deutschen Glossen I (1879) S . 170 f„ Z . 17 f. ; manusscriptio handcascrip ,

hautkiscrip edho hantmal . Diese Stelle ist eine Fundstelle für handmal

(Zeichen) , aber überhaupt k e i n e F u n d s t e 11 e für unser Problemwort

handmahal (Gericht) .
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worden 43) .
“ Diese Gleichbedeutung wird dann durch eine Reihe

von Einzelbelegen zu erweisen gesucht. Insbesondere hätten die auf
den Gerichtsstätten üblichen Gerichtssäulen den Namen mal im
Sinne von „Gerichtswahrzeichen “ geführt .

II . Das zweite Glied ist die Gerichtstheorie , die wir noch
näher zu prüfen haben , nämlich die Annahme , daß dem Sachsen¬
spiegel allodiale Gerichte mit Schöffenbesetzung bekannt waren ,
die sich nach Erstgeburtsrecht vererbten . Bei diesen Gerichten sei
die Gerichtssäule zugleich Ahnendenkmal und deshalb auch Wahr¬
zeichen des gerichtbesitzenden Geschlechts gewesen 44 ) .

III . Das dritte Glied betrifft die Vorstellungs Verbindung, die Ur¬
sache der Zusammenfügung . Herbert Meyer nimmt an , daß die Eide
der Geschlechtsmitglieder durch Anlegung der Hand an die Ge¬
schlechtssäule geleistet wurden . In Erinnerung an diesen Vorgang
erhielt das mal die Bezeichnung handgemal . Das handgemal 45

) „be¬
findet -sich an der Gerichtsstätte und führt seinen Namen von dem
Akte der förmlichen Handanlegung daran , die bei der Eidesleistung
der Geschlechtsmitglieder erfolgt “

. Damit ist unser Wort in die Welf
getreten mit der zeitlich ersten Bedeutung ( 1 ) , -die Herbert Meyer,
wie oben angeführt , noch im Sachsenspiegel findet . Diese Erklärung
der Wortentstehung ist es, die ich als Schwurtheorie be¬
zeichne.

IV. Von der Gerichtssäule ist dann das Wort auf zusammenhän¬
gende Vorstellungen ausgedehnt worden , auf die Gerichtsstätte
(salische Extravaganten Bedeutung -sstufe 2 ) und auf das Gericht
( Jerusalemsstelle des Heliand Bedeutungsstufe 3 ) .

V . Die Gerichtsstätte befand sich nun auf dem Herrnhofe , mit
dem die Gerichtsherrschaft verbunden war . Deshalb erfolgten wei¬
tere Bedeutungsverschiebungen . Von der Gerichtssäule wurde die
Bezeichnung auf den Edelhof selbst übertragen . Dadurch ergab
sich die Bedeutung Edelhof oder Stammgut (Zensusstelle des
Heliand , bayrische Fundstellen , Bedeutungsstufe 4) . Jüngere Ver¬
schiebungen zeigt dann das Wort in der Schergenstelle und in den
Flurbezeichnungen (ungewiß , Bedeutungsstufe 5) .

4 . Die vorstehende Bedeutungsgeschichte scheint mir nicht wahr¬
scheinlich zu sein. Ich hege zwei Hauptbedenken , ein sprachliches

43) S . 36.
44) S . 39—42.
45) S . 44 oben.
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und ein sachliches : 1 . die Worterklärung ist m . E . mit den über¬

lieferten Wortformen nicht vereinbar ; 2 . die Bedeutungsgeschichte
setzt die Gerichtstheorie Herbert Meyers voraus , die ich für unrich¬

tig halte .
c) Die spra ch liehe Kritik .

§ 26.
1. Die Worterklärung Herbert Meyers ist schon deshalb abzu -

lehnen , weil sie von dem Grundworte mal (Zeichen) ausgeht und

nicht von dem Grundwerte „mahal “
, wie dies m . E . geboten ist ,

Herbert Meyer rechtfertigt seine Worterklärung durch die An¬

nahme, daß die beiden Worte mahal und mal völlig miteinander

„verquickt “ wurden . Gemeint ist ein Vorgang , der sonst als Conta -

mination 4(i
) oder angleichender Wortwandel bezeichnet wird . Da das

Ergebnis bei unserem Worte immer die zweisilbige Form auf weist ,
so müßte der Vorgang in der Weise ged acht werden , daß das mit
mal (Zeichen) gebildete Wort handmal infolge sich ständig wieder¬

holender Verwechslungen und Mißverständnisse irrtümlidi als ein

von mahal abgeleitetes Wort aufgefaßt , infolgedessen nur zwei¬

silbig gesprochen und in weiterer Folge auch zweisilbig geschrieben
wurde. Genau ausgedrückt , würde der Vorgang dahin zu bestim¬
men sein , daß infolge des Mißverstehens des Wortes „Handzeichen
ein neues Wort „Handversammlung “ gebildet wurde . Solche Vor¬

gänge finden wir in der Tat in großem Umfange in den sogenann¬
ten Volksetymologien 47 ) bei Fremdworten und auch bei veralteten ,
nicht mehr verständlichen Worten der eigenen Sprache .

2. Bei der Frage , ob auch die Annahme Herbert Meyers , daß

jene Contamination stattgefunden hat , als möglich anzusehen
ist, haben wir die Vorgänge bei der mündlichen Rede , der leben¬
den Sprache , und die Vorgänge bei der Anfertigung von Über¬

setzungen , Glossen und überhaupt bei der geschriebenen Sprache
zu unterscheiden . Für die Worterklärung Herbert Meyers kommt

nur die mündliche Rede in Frage . Denn wir finden schon im

Heliand in der Zensusstelle die Bedeutung Stammgut und daher

46) H . Paul , Prinzipien der Sprachgeschichte , § 110 ff ., 5. Aufl . , S. 160 ff .
47) Das Lateinwort arcuballista hat wegen einer gewissen Klang - und

Sinnverwandtschaft , mit der Wortverbindung Armbrust dazu geführt ,
daß dieses deutsche Wort gebildet wurde und zu allgemeiner Verbreitung

gelangte. Aber Voraussetzung war die Sinnverwandtschaft . Näheres und

zahlreiche Beispiele bei H . Paul a . a . O . § 150 ff ., S . 218 ff .
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